
VI. Anspruch L gegen W aus § 823 I BGB
L hat, wie schon festgestellt wurde, gegen W einen Anspruch auf Schadensersatz aus § 823 I
BGB. Der nach § 823 I BGB zu leistende Schadensersatz ist grundsätzlich auf Natural-
restitution gerichtet (§ 249 I BGB). Beim Entzug einer Sache kann sie in Form der Sach-
herausgabe erfolgen. Fraglich ist, ob auch die §§ 280 I, III, 281 BGB anwendbar sind. Zwar
handelt es sich bei dem Anspruch aus § 823 I BGB um ein gesetzliches Schuldverhältnis,
sodass grundsätzlich von der Anwendbarkeit der Normen ausgegangen werden könnte, der
Übergang von einem auf Naturalrestitution gerichteten Schadensersatzanspruch zum Geld-
ersatz ist jedoch in § 250 BGB speziell geregelt. Die engere Fassung dieser Norm (kein
Wahlrecht wie bei § 281 IV BGB; Fristsetzung kann nicht wie bei § 281 II BGB entbehrlich
sein) darf nicht durch Anwendung der §§ 280 I, III, 281 BGB umgangen werden (Heinrichs,
FS Derleder, 2005, 87 [94]; Kohler NZM 2014, 729 [741]). Bislang hat L die gem. § 250 BGB
erforderliche Frist nicht gesetzt und keine Ablehnungsandrohung ausgesprochen. Daher hat
L aus § 823 I BGB bislang nur einen Anspruch auf Schadensersatz in Form der Sachheraus-
gabe.

VII. Anspruch L gegen W aus § 823 II iVm § 858 I BGB
L hat gegen W keinen Anspruch aus § 823 II iVm § 858 I BGB. § 858 I BGB ist allenfalls
zugunsten des früheren unmittelbaren Besitzers (P) ein Schutzgesetz (BGH NJW 2009, 2530
Rn. 15; Staudinger/Hager, 2009, BGB § 823 Rn. G 41; gänzlich abl.Medicus AcP 165 [1965],
115 [118 f., 136]).

VIII. Anspruch L gegen W aus § 812 I 1 Var. 2 iVm §§ 818 IV, 819 I, 280 I, III, 281 BGB
L könnte gegen W einen Anspruch auf Schadensersatz aus § 812 I 1 Var. 2 (Besitzkondiktion)
iVm §§ 818 IV, 819 I, 280 I, III, 281 BGB haben. Allerdings geht W noch davon aus, zu
seinem Vorgehen berechtigt gewesen zu sein. Ihm fehlt jedenfalls die positive Kenntnis des
fehlenden Rechtsgrundes iSv § 819 I BGB, zu der auch eine zutreffende rechtliche Bewertung
des Geschehens in der Laiensphäre gehört. L hat gegen W keinen Anspruch auf Schadens-
ersatz aus § 812 I 1 Var. 2 iVm §§ 818 IV, 819 I, 280 I, III, 281 BGB.

Hinweis: Zur Anwendbarkeit der §§ 280 I, III, 281 BGB vgl. MüKoBGB/Schwab, 7. Aufl. 2017, § 818
Rn. 321.

IX. Anspruch L gegen W aus §§ 687 II, 677, 681 S. 2, 667 iVm §§ 280 I, III, 281 BGB
Ein Anspruch der L gegen W auf Schadensersatz aus §§ 687 II, 677, 681 S. 2, 667 iVm §§ 280
I, III, 281 BGB scheitert jedenfalls daran, dass W sich zu seinem Vorgehen für berechtigt
hielt. Ihm fehlte die positive Kenntnis von der Nichtberechtigung des Besitzentzugs.

Hinweis: Die zunächst geplante Montage der Felgen ist für die Falllösung nicht unmittelbar relevant. Sie
wird im Sachverhalt erwähnt, um nachvollziehbar zu machen, weshalb W darauf vertraut, dass P den
Wagen nach der Probefahrt wieder auf das Betriebsgelände zurückbringen werde. Wer Sachverhalts-
informationen nicht sinnvoll verwerten kann, sollte immer überlegen, ob solche Plausibilitätserwägun-
gen hinter der jeweiligen Information stehen könnten.
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& SACHVERHALT
Der lustige Bob (B) arbeitete als Clown für einen Zirkus. Diesen Beruf empfand er als seine
Berufung, weil er es liebte, Kinder und Erwachsene zum Lachen zu bringen. Allerdings lief
das Zirkusgeschäft immer schlechter, sodass B eines Tages aus „Kostengründen“ entlassen
wurde. Daraufhin fiel er in ein Stimmungstief und beschloss, sich an seinem ehemaligen
Arbeitgeber zu rächen. Eines Abends begab er sich daher zum Zirkusgelände, auf dem gerade
eine Vorstellung stattfand. Dort legte er sich auf die Lauer. Dabei hatte er sich eine Clowns-
Maske über das Gesicht gezogen, die mit Blut und Narben übersät war und einen furcht-
erregenden Eindruck machte. Außerdem hatte er eine Messerattrappe aus Gummi bei sich.
Als sich schließlich nach beendeter Vorstellung die Besucher auf den Weg nach Hause

begaben, sah B seine Zeit gekommen. Gerade als drei junge Frauen an seinem Versteck vor-
beiliefen, sprang er hervor, schrie und gestikulierte wild mit der Messerattrappe, um die Frauen
zu erschrecken und davonzujagen. Das gelang ihm teilweise auch; denn die drei Frauen, Regina
(R), Susi (S) und Christine (C), kreischten vor Schreck laut auf. Als der B nun, sich weiter so
gebärdend, auf die drei zuging, reagierte R, ehemalige Profiboxerin, jedoch blitzschnell. Um
zu vermeiden, dass B einer von ihnen mit dem Messer etwas antun konnte, sprang R vor und
schlug B geistesgegenwärtig mit einer rechten Geraden in das Gesicht. Durch den schmerz-
haften Schlag brach die Nase des B, und er ging zu Boden. R, S und C nutzten dies sofort aus
und ergriffen immer noch klopfenden Herzens unter Angstschweiß die Flucht.

Bearbeitervermerk: Wie haben sich B und R nach §§ 223, 224 StGB strafbar gemacht? Gegebenen-
falls erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES B

I. § 223 I StGB durch das Erschrecken
B könnte sich gem. § 223 I StGB strafbar gemacht haben, indem er die drei Frauen durch sein
Schreien und das Gestikulieren mit der Messerattrappe erschreckte.

1. Tatbestand
a) Dazu muss er die drei Frauen, andere Personen, körperlich misshandelt oder an der
Gesundheit geschädigt haben.
Eine körperliche Misshandlung ist jede üble unangemessene Behandlung, durch die das

körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit mehr als nur unerheblich
beeinträchtigt wird. Der B schrie und gestikulierte mit seinem Gummimesser und ging, sich
so gebärdend, auf die drei Frauen zu, berührte jedoch keine von ihnen. Eine Beeinträchtigung
der körperlichen Unversehrtheit scheidet folglich aus.
In Betracht kommt hingegen die Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens. Die

drei Frauen erschreckten sich beim Anblick des B, ihr Herzschlag beschleunigte sich und bei
ihnen brach Angstschweiß aus.
Es stellt sich demnach die Frage, ob Angst als rein psychische Beeinträchtigung bzw. die

damit verbundenen, geschilderten körperlichen Symptome eine (mehr als nur unerhebliche)
Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens sind.
Gerade mit Blick auf einen umfangreichen Schutz betroffener Personen ließe sich fordern,

auch rein psychische Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Angst und Schrecken als von den
Körperverletzungstatbeständen erfasst anzusehen. Dem tritt die ganz herrschende Meinung
jedoch zu Recht entgegen. Der Wortlaut von § 223 I StGB erfasst körperliche Misshand-
lungen, was ebenso gegen die Einbeziehung streitet, wie dessen systematische Stellung im
17. Abschnitt des StGB („Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit“). Ebenfalls syste-
matisch zweifelhaft wäre die generelle Berücksichtigung psychischer Beeinträchtigungen vor
dem Hintergrund, dass in § 225 III Nr. 2 StGB gesondert und explizit Bezug auch auf
psychische Belange genommen wird. Auch wären die psychische Verfassung einer Person
und deren Beeinträchtigung bei Weitem zu unbestimmte und unbestimmbare Anknüpfungs-
punkte für eine Strafbarkeit. Schließlich wäre in rein praktischer Hinsicht zu bedenken, dass
der Anwendungsbereich der Körperverletzungsdelikte zum Teil bedenklich ausgeweitet wür-
de, könnten doch auch aufwühlende Beleidigungen fortan darunter fallen.
Fallen demnach rein psychische Beeinträchtigungen nicht unter § 223 I StGB, können dies

hingegen damit einhergehende somatisch (körperlich) feststellbare Auswirkungen tun, sofern
sie die Erheblichkeitsschwelle überschreiten. Es stellt sich also nur noch die Frage, ob die
erhöhte Herzfrequenz und die Schweißproduktion das körperliche Wohlbefinden mehr als
nur unerheblich beeinträchtigen. Schon bei primär körperlichen Einwirkungen wird die

körperliche Misshandlung

durch rein psychische
Beeinträchtigung?

bei somatisch feststellbaren
Auswirkungen?

Erheblichkeit erforderlich!
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